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Erlass

1 ERLASS

Bescä/uss

Verbindlichkeit

r D¡e Einwohnergemeinde Liestal erlässt, gestätzt auf S 4 und S 37 ff. des
Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vom 8. Januar 1998, im Areal

,,Ziegelhof' Quartierplanvorschriften, bestehend aus diesem Quartier-
planreglement und den nachfolgenden Teilplänen:
o Plan Nr. 1A-D Bebauung und Nutzung (1:500)
. Plan Nr. 2A-H Erschliessung, Freiraum und Schnitte (1:500)

z Das Reglement und alle Teilpläne sind grundeigentumsverbindlich. Das
Modell(1:500) und die begleitenden Berichte haben orientierenden
Charakter.
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Zweck

Zweck und Ziele der Planung

2 ZWECK UND ZIELE DER PLANUNG

I Der Quartierplan,,Ziegelhof' bezweckt eine geordnete, haushälterische
Nutzung des Bodens und solleine umweltgerechte, wohnhygienisch,
arch itektonisch u nd städtebaulich sowie ersch liessu ng smëissig g ute
Überbauung gewährleisten.

Ziele z Mit dieser Quartierplanung werden im Wesentlichen die folgenden Ziele
verfolgt:
o Die Bebauung des Areals soll von hoher städtebaulicher und archi-

tektonischer Qualitåit sein und unter besonderer Beachtung des
Ortsbildes und der erhaltenswerten historischen Bausubstanz (ins-
besondere der Stadtmauer) erfolgen.

. Die Nutzung des Areals soll vielfältig und durchmischt sein und
insbesondere Verkaufsläden mit den zugehörigen Nebennutzungen
ermöglichen.

o Der symbolische Gehalt der BrauereiZiegelhof als identitätsstiftende
lnstitution in Liestalsoll möglichst bewahrt bleiben.

¡ Die neue Bebauung solldie Massstäblichkeit der benachbarten
Gebäude berücksichtigen.

o Für den Langsamverkehr soll eine direkte, attraktive Anbindung an
die Altstadt gewährleistet sein. Die Bebauung verbindet dabei das
ArealZentrum Nord mit dem Zeughausplatz.

o Zwischen der neuen Nutzung und dem Zeughausplatz soll eine
attraktive und direkte Verbindung geschaffen werden.

o Die effiziente Abwicklung des motorisierten lndividualverkehrs (MlV)
soll mit möglichst geringer Beeinträchtigung benachbarter Gebiete
erfolgen.

o Für die Nutzung der Gebäude sollen möglichst auch kulturelle, iden-
titätsstiftende Nutzungen mit Bezug zum öffentlichen Raum bertick-
sichtig werden.

o Archäologisch wertvolle Objekte und insbesondere die Substanz der (
ehemaligen Stadtmauer sollen grundsätzlich erhalten bleiben.

. Gestaltung von Gebäuden und Freiräumen sollen ökologische Be-
lange wie Lebensräume fär Stadtflora und -fauna sowie ökologische
Vernetzung und Ausgleich möglichst berücksichtigen.
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Geltungsbereich und lnhalt

3 GELTUNGSBEREICH UND INHALT

Geltungsbereich r Die Quartierplanvorschr¡ften gelten für dasAreal innerhalb des Quar-
tierplanperimeters. Planelemente im Betrachtu ngsperimeter (Bereich
der künftigen Kantonsstrasse auf Pazellen Nr. 1189 und Teilen von
Nr. 1153) und ausserhalb der Perimeters haben lediglich orientierenden
Charakter.

lnhalt z Die Vorschriften regeln insbesondere:
. die Lage, die Grösse und die kubische Gliederung der Bauten
. die Art und das Mass der Nutzung des Areals und der Bauten
. die Gestaltung und die Benützung der Freiflächen
. die Gestaltung, Pflege und Unterhaltung des Aussenraumes
o die Erschliessung und Parkierung
o die Realisierung von baulichen Veränderungen, Umnutzungen und

Neubauten
. die Ver- und Entsorgung
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städtebauliche

Einpassung des

Projel<Ís

Einpassung ¡n die Umgebung

4 EINPASSUNG IN DIE UMGEBUNG

I Die Bebauung ist als städtebauliche Ensemble auszubilden. Sie ist
hinsichtlich Architektur, Material und Farbe sorgfältig zu gestalten,
sodass ein ästhetisch ansprechender Gesamteindruck entsteht und
eine gute Einpassung in die Umgebung und das Ortsbild sowie eine
Aufwertung des Areals sichergestellt ist. Gleiche Einpassungskriterien
gelten sin ngemäss für d ie U mgebu ngsgestaltung.

Beurteilung des

Projel<Ís

z Die Erfüllung der oben genannten Gestaltungskriterien wird im Bauge-
suchsverfahren beurteilt.
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Lage und Grösse

Nutzungsflächen und 2

Baubereiche

Baubereich

Fussgängerpassage

Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten

5 LAGE, GRÖSSE UND GESTALTUNG DER BAUTEN

I Es dürfen nur diejenigen Bauten und Anlagen erstel¡t werden, die in den
Teilplänen Nr. 1A-D und 2C-H enthalten sind.

Die NutzungsflËichen in den TeilplËinen Nr. 1A-D definieren Lage und
Grösse der Bauten. Abweichungen sind innerhalb der Baubereiche
möglich, sofern das städtebauliche Konzept und die in diesem Regle-
ment formulierten Ziele und Gestaltungsvorgaben dadurch nicht beein-
trächtigt werden. Die Beurteilung derAbweichungen erfolgt gem. Zif-
ler 4.2.

Aussenliegende Treppen und Rolltreppen, Überdachungen ¡n

Leichtbauweise, Veloabstellplätze, Schaukästen usw. dürfen auch
ausserhalb der Baubereiche erstellt werden, sofern das stådtebauliche
Konzept und die in diesem Reglement formulierten Ziele und Gestal-
tungsvorgaben dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Beurteilung
erfolgt gem. Zifter 4.2.

3 Der Baubereich Fussgängerpassage legt den Bereich fest, in welche
eine eingeschossige Fussgängerpassage über die Meyer-Wiggli-
Strasse möglich ist.

Dachaufbauten a TechnischeAufbauten und lnstallationen (Oberlichter, Liftüberfahrtêril.,,n 
Eî,,,,,sunranRRB

Belüftungsinstallationen, toñf,enft€l{ekt€ren etc.) sind in die Dachges- ' 'i " v'

taltung zu integrieren und dürfen die zugehörige Dachfläche nicht über-

Baulinien ¿ Die Wirkung der Baulinien und Gestaltungsbaulinien richtet sich nach

S 96 ff. RBG Die unterirdische Baulinie definiert, bis wohin Räume vor
der Baulinie erstellt werden können, wenn sie oberirdisch nicht in Er-
scheinung treten.

Gebäudehöhe 5 Für die maximalen Gebäudehöhen sind die Koten in Teilplänen
Nr. 2C-H massgebend. Die Gebäude sind durch unterschiedliche Ge-
bäudehöhen und Dachformen in ihrem Volumen zu gliedern. Dies be-
trifft insbesondere Baubereich 84. Bei Koten, die direkt durch den
Bestand definiert sind, hat dieser Vorrang.

Fassadengestattung o Die Fassaden müssen bezüglich Gliederung/Struktul Materialisierung
und Farbgebung ein gutes Gesamtbild ergeben. Die Fassaden sind
durch Rücksprünge zu gliedern. Dies betrifft insbesondere Baubereich
84. Die Fussgängerpassage ist im Bereich der Meyer-Wiggli-Strasse in
Volumen und Materialisierung möglichst filigran zu gestalten.

Dachform t Die Dachformen richten sich nach Teilplan Nr. 28. Die Dachflächen sind
zu gliedern. Dies betrifft insbesondere Baubereich 84.
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Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten

ragen. lhre Erscheinung muss sich dem Gebäude unterordnen. Auf
eine gute Einpassung ist im Sinne vonZiffer 4 besonders zu achten.
Ðie Erste I lun g ven Sela ra nlagen ieLim Gebiet zwieehon-MeyerìA/ i g gli-

slehe Eru,tâgunoen fiî8

batte,ft.

Materialisierung und 9

Farbgebung der

Dächer

sleha En¡iãgungr'n liRD

zu erhaltende

Gebäude

slehe Erwãguho€n nRÐ

ökologische

Massnahmen

Die Dachoberflächen sind als fünfre Fassade architektonisch zu gestal-
ten. Sie mi¡ssen sich mit Form, Materialisierung und Farbgebung in das
Ortsbild e¡npassen. lnsbesondere di¡rfen sie nicht glänzend oder sp¡e-
gelnd sein (gilt nicht ftlr Solaranlagen).
teehnisehe Ausfthrungen zs wählen, die aufgrund ven Material und
Ausrichtung Cie nachde¡n StanC CerTeehnik geringstmëgliehe Blen
dungrg€$¡ålhrle¡s¡es Geeignete Teile der Dachflächen sind im Sinne des
ökologischen Ausgleichs zu begri¡nen. Detaillierte Unterlagen zur Mate-
rialisierung des Daches sind dem Stadtrat rechtzeitig zur Begutachtung
zu unterbreiten.

70 Diesen Bauten und Gebäudeteilen kommt als Einzelobjekt und als
Bestandteil des gewachsenen Ortsbildes ein hoher Stellenwert zu. Sie
sollen, soweit bautechnisch und wohnhygienisch sinnvoll, erhalten
werden. Für allfällige Ersatz-Neubauten sind Situierung, Gebäudeab-
messung, Geschosszahl, Firstrichtung und Dachgestaltung des ur-
sprünglichen Gebäudes richtungsweisend. Die wichtigsten Stilelemente
sind wieder anzuwenden. Dasselbe gilt für Umbauten und Renovatio-
nen. Die Substanz der historischen Stadtmauer ist grundsätzlich zu
erhalten. Die lntegration und Darstellung der Stadtmauer im Gebäude
erfolgt im Einvernehmen mit der kantonalen Fachstelle ftlrArchäologie.

11 Dae Realisierung ökologischer Massnahmen ist im Bauprojekt ange-
messen zu beräcksichtigen. Wenn möglich sind Lebensräume für ge-
schtitzte Arten zu schaffen oder zu erhalten. Glasfassaden sind vogel-
sicher zu gestalten.
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Art und Mass der Nulzung

6 ART UND MASS DER NUTZUNG

Nutzungsart I lm Quartierplanarealsind Wohn- und mässig störende Geschäftsnut-
zungen zulässig.'lnsbêsondere sind' als Geschäftsnutzungen Verkaufs-,
Dienstleistungs- u nd Bü ron utzungen sowie Resta urationsbetriebe und
kulturelle Einrichtungen zulässig. Ausserdem ist der Betrieb einer Ein-
stellhalle zulässig.

Nutzungsmass 2 Füt das Mass der Nutzung der einzelnen Nutzungsflächen gelten die
Geschossflächen (GF) gem. nachstehender Tabelle. Die maximal zu-
lässige GF im Quartierplanperimeter beträgt 10'890 m2. Nicht als Ge-
schossfläche gelten die in den Plänen bezeichneten offenen oder ge-
deckten Aussenbereiche.

Nutzungsfläche

41.1

41.2

41.3

A2

43.1

43.2

p.4.1

44.2

A5

GF

320 m2

320 m2

149 m2

232m2

170 m2

254 m2

370 m2

370 mz

289 m2

321 m2

491m2

137 m2

'137 m2

5ô1 m2

561 m2

2331 m2

Nutzungsfläche

81.1

81.2

B.2.1

B.2.2

B,3.2

B4

D3.1

D3.2

D4.1

D4.2

D4.3

D4.4

D5.1

D5.2

D5.3

E3

GF

147 m2

'138 m2

151 m2

151m2

19 m2

2403 m2

373 m2

478m2

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

14 m2

c1.1

c1.2

c2.1

c2.2

c3.1

c3.2

c4
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Art und Mass der Nutzung

Definition GF 3 Die Geschossfläche ¡st die allseitig umschlossene und fiberdeckte
Gru ndrissfläche einsch liesslich der Konstruktionsflächen.

Verkaufsnutzung 4 Es können max¡mal7'000 m2 als Verkaufsflåiche genutzt werden. Die
Berechnungsweise der Verkaufsfläche richtet sich nach dem UVP-
Handbuch des Bundes. Die Foodabteilung derAnkernutzung im Peri-
meter ist in der Geschossfläche 84 zu platzieren.

behindertengerechte 5 Die behindertengerechte Bauweise richtet sich nach den gesetzlichen
Bauweise Bestimmungen. Die Bauten sind grundsätzlich so zu erstellen, dass

eine Anpassung an die Bedtlrfnisse Behinderter möglich und der Zu-
gang hindernisfrei ist.
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Gestaltung und Nutzung des Aussenraumes

7 GESTALTUNG UND NUTZUNG DES AUSSENRAUMES

Gestaltung

Umgebungsplan

slehs ErwågungLn i?iS

Bemusterung und

Materialisierung

slehe En¡,ãoungen llRB

Meteo¡wasser

Erstellung und

Unterhalt

I Die Gestaltung, Nutzung und Bepflanzung des Aussenraumes und der
Dachflächen ist aus Plan Nr. 28 ersichtlich. Für die Bepflanzung sind
standortgerechte Bëlume und Sträucher zu veruenden. Anpflanzungen
mit Arten, die zu den sogenannten lnvasive Neophyten gezählt werden
sind nicht zulässig.
Für Bereiche mit Platzcharakter ist auf eine besondere Aufenthaltsquali-
tät zu achten. Für den Ziegelhofplatz ist eine den Strassenraum einbe-
ziehende Gestaltung in Zusammenarbeit mit den kantonalen Amtssteþ
len anzustreben. Die Meyer-Wiggli-Strasse ist als Quartierstrasse mit
Fabrikstrassencharakter zu gestalten, d ie Lindenstrasse als beg rü nte
Quartierstrasse. Dabeisind die Belange wie Lebensräume filr Stadtflora
und -fauna sowie ökologische Vernetzung und Ausgleich gem. Land-
schaftsentwicklungskonzept der Gemeinde möglichst zu berücksichti-
gen.

z Die Gestaltung und Bepflanzung dieser Flächen ist im Baugesuchsver-
fahren in einem Umgebungsplan darzustellen, welcher integrierender
Bestandteil der Baubewilligung ist. Er beinhaltet insbesondere die Lage
und die Art von Wegen und Plåtzen, der Frei- und Grünflächen, Stütz-
mauern, der Velo- und Autoparkplätze sowie von Ver- und Entsor-
g u ngsanlagen (Trafohäuschen, Container etc. ). Ausserdem d ie Zufahr-
ten zur Einstellhalle und die externe Parkhauserschliessung für Fuss-
gänger.

3 Vor derAusführung der Umgebungsarbeiten sind die notwendigen
Detailunterlagen zur Bemusterung und Materialisierung der Wege und
Bepflanzung rechtzeitig dem Stadtrat einzureichen. Mit der Ausftihrung
der entsprechenden Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die
Zustimmung vorliegt.

¿ Freiflächen, Wege und Plåtze sind soweit möglich und sinnvollwasser-
durchlässig und bewuchsfähig auszuftlhren.

s Die Erstellung der Frei- und Grünräume sowie deren Pflege und Unter-
halt erfolgen grundsätzlich durch die jeweiligen Grundeigentümerinnen
und Grundeigentümer. Abweichende Regelungen werden im Quartier-
planvertrag vereinbart.
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Erschliessung und Parkierung

8 ERSCHLIESSUNG UND PARKIERUNG

Lage / Für die Zufahrt, Erschliessungsflächen, Zugänge und Freiräume sowie
die Parkierung sind Teilpläne Nr. 1D und 2A massgebend.

Anzaht Parkplätze 2 Die maximale Anzahl Parkplätze beträgt 206. Die Aufteilung der Auto-
abstellplätze (Besucher- und Stammparkplätze) sowie die Anzahl der

slehe lru.,àqunden RRB erforderlichen Veloabstellplätze richten sich grundsätzlich nach der
kantonalen Wegleitung zur Bestimmung derAnzahl Parkplätze für
Personenwagen und Velos/Mofas bzw. nach dem Anhang 1111 zur
RBV.

Nutzung der
Parkplätze

Anlieferung

Veloabstellplätze

3 Die Parkplätze können als Kundenparkplätze für die Geschäfte ver-
wendet oder vermietet und individuell zugeteilt werden. Die Kunden-
parkplätze sind zu bewirtschaften. Eine Vermietung der Einstellplätze
an Dritte ist zulässig, wenn die Parkierungsbedtirfnisse gem. Ziffer 8.2
gedeckt sind. Kunden- und Stammparkplätze sind baulich und / oder
betrieblich voneinander zu trennen.

¿ Die Anlieferung erfolgt an den in den Teilplänen Nr. 1D und 2A bezeich-
neten Bereichen.

s Veloabstellplåitze sind sowohl auf dem Niveau derAltstadt wie auch auf
den Niveau der Gerberstrasse anzubieten.
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Energiekonzept

Koordination

Energiestandard

Ver- und Entsorgung

9 VER- UND ENTSORGUNG

r Für das Quartierplanareal ist ein Energiekonzept nach dem aktuellen
Stand der Technik mit folgenden Zielen zu erarbeiten:
. Minimierung des Energiebedarfs (Wärme, Kälte und Elektrizitåt)
. rationelle Energienutzung und Einsatz von erneuerbaren Energien
. insbesondere Prüfung des Anschlusses an das Fernwärmenetz des

Kantons

z lnhalt und Umfang des Energiekonzepts sind mit der Stadt Liestal und
der Fachstelle Energie des kantonalen Amtes für Umweltschutz und

Energie (AUE) vor Einreichung des Baugesuches abzusprechen. Rich-
tungsweisend ist dabei der aktuelle Leitfaden ,,Energie in der Ortspla-
nung" des Kantons.

3 Neubauten sind mindestens im Minergie-Standard oder in einem
gleichwertigen Energiestandard zu erstellen.

Wasser und

Abwasser

¿ Die Wasseruersorgung und die Abwasserentsorgung richten sich nach
den entsprechenden Reglementen der Stadt Liestal. Für das Bauprojekt
ist ein Ver- und Entsorgungskonzept für Wasser und Abwasser nach
aktuellem Stand der Technik zu erstellen, welches die Versorgung mit
Wasser, die Trennung von Brauch- und Meteorwasser etc. aufzeigt.
Das Konzept muss mit dem kantonalen Amt für Umweltschutz und
Energie (AUE) und der Stadt koordiniert werden.

Abfallentsorgung 5 Für die Abfallbeseitigung gelten die Bestimmungen der Stadt Liestal.
Ein entsprechendes Entsorg ungskonzept muss im Baubewil lig ungsve r-
fahren vorgelegt werden.

Stadt Liestal, Quartierplanung ziegelhof: Quartierplanreglement, Genehm¡gung 12



Lärmschutz

10 LÄRMSCHUTZ ElehE Erc¡öotnqen RRB

Lärm-

empfindlichkeißstufe

I lm Quartierplanarealgilt die Lärmempfindlichkeitsstufe (LES) ll! gemäss
Lärmschutzverordnung (LSV) vom 1 5. 1 2. 1 986.

Schallschutz z Bezüglich desAussenlärms sowie des Schallschutzes in den Gebäu-
den gelten fär alle Neubauten die Mindestanforderungen gemåss
SIA-Norm 181 (2006). Allfällige Nachweise im Sinne von Art. 32 ff. LSV
sind im Rahmen des Baugesuchverfahrens zu erbringen.
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archåologlsche Schutzzone ¡¡btadt'

11 ARCHÄOLOGISCHE SCHUTZZONE,,ALTSTADT"

Schutzbestimmung t lnnerhalb der Schutzzone s¡nd keinerlei Eingriffe in den Boden zulässig,
die tlber die bisherige Nutzung hinausgehen. Vor unumgänglichen
Bodeneingriffen bei Baumassnahmen ist die Bewilligung der zuständi-
gen Behörde einzuholen, die gegebenenfalls eine vorgängige archäo-
logische Untercuchung anordnet.

Stdt Liestal, Quañleplanung Zegelhof: Quartierplanreglement, Genehmigung 14



lnhalte

Quañierplanvertrag

Parzellierung

Realisierung, Quartierplanvertrag

12 REALISIERUNq QUARTIERPLANVERTRAG

Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer resp. die Berechtig-
ten haben sich gegenseitig alle für die Realisierung und die quartier-
plangemässe Funktionsfähigkeit der Überbauung erforderlichen Land-
abtretungen und Servitute einzuråumen. Die Stadt Liestalwird ermåich-
tigt, die erforderlichen Eintragungen beim Grundbuchamt Liestal zu
veranlassen. slehe È, vr¿igLi tig2il F.RB

ln einem entsprechenden Quartierplanvertrag sind insbesondere zu
regeln:
. Anpassung der Pazellierung
. Verantwortlichkeit und Kostenverteilung für Erstellung, Unterhalt und

Betrieb von gemeínsamen Bauten und Anlagen
o Verteilung der Kosten für Erstellung, Pflege und Unterhalt der Grän-

und Freiflächen
. öffentliche Geh- und Fahrrechte
o Bau- und Durchleitungsrechte
o Näher- und Grenzbaurechte (mit öffentlicher Beurkundung)
o Benutzungsrechte
o Art der Parkplatzbewirtschaftung

z Eine allfällige spätere Pazellierung des Quartierplanareals ist zulässig,
sofern die Venruirklichung und Zielsetzung der Quartierplanung nicht
veråndert bzw. in Frage gestellt wird.

Förderbeiträge 3 Für ausserordentliche Massnahmen zu Gunsten von Lebensräumen für
Stadtflora und -fauna sowie der ökologischen Vernetzung und des
ökologischen Ausgleichs kann der Stadtrat Förderbeiträge sprechen. Es
gelten die in der Verordnung überAbgeltungs- und Bewirtschaftungs-
beitrage (ABV) vom 23. August 2005 verankerten Prinzipien.

Stadt Liestal, Quartierplanung Ziegelhof: Quartierplanreglement, Genehm¡gung 15



Ausnahmen

I3 AUSNAHMEN

Abweichungen

Bedingungen

grössere

Abweichungen

I ln Abwägung öffentlicher und pr¡vater lnteressen sowie der Würdigung
der besonderen Umstände des Einzelfalls kann der Stadtrat der Bau-
bewilligungsbehörde schriftlich begründet geringfügige Abweichungen
von d iesen Quartierplanvorschriften beantragen.

2 Voraussetzung dafür ist, dass kein Widerspruch zum Zweck und den
Zielsetzungen der Planung gemäss Zifler 2 vorliegt. Charakter und
Konzept der Überbauung bzw. der Freiflächengestaltung dürfen durch
die Abweichungen nicht beeinträchtigt werden. Das Baubewilligungs-
verfahren bleibt vorbehalten.

3 Grössere Abweichungen vom städtebaulichen Konzept, vom architek-
tonischen Erscheinungsbild, von der Umgebungsgestaltung oder der
Ersch liessu n g d ü rfen n ur aufg ru nd einer Quartierplanänderu ng erfol-
gen.

Stadt Liestal, Quartierplanung Ziegelhof: Quartierplanreglement, Genehmigung 16



Schlussbestimmungen

14 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die Genehmigung der Quartierplanvorschr¡ften durch den Regierungs-
rat setzt voraus, dass der erforderliche Quartierplanvertrag von den
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern unterzeichnet ist.

Umsetzung e Der Stadtrat überwacht die Anwendung dieser Quartierplanvorschriften.
Das Baubewilligungsverfahren gemäss $ 124 ff. RBG bzw. $ 88 ff. RBV
bleibt vorbehalten.

Rechtskraft s Alle im Widerspruch zu den Quartierplanvorschriften stehenden frühe-
ren Vorschriften gelten filr das Areal innerhalb des Quartierplanperime-
ters als aufgehoben. Die Quartierplanvorschriften treten mit der Ge-
nehmigung durch den Regierungsrat in Rechtskraft.

Genehmigung

Aufhebung der

Quartierplanung

¿ Sollte mit den Bauarbeiten für die Quartierplan-Überbauung nicht in-
nerhalb von fünf Jahren seit der Genehmigung des Quartierplanes
begonnen werden, ist die Quartierplanung zu überprüfen und allenfalls
anzupassen oder aufzuheben.
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Beschlussfassung

15 BESCHLUSSFASSUNG

Beschluss des Stadtrates: 1. November 2011

Beschluss des Einwohnerrates: 25. Apnl2012

Referendumsfrist BehÖrdenreferendum

Urnenabstimmung: 23. September 201 2

Publikation der Planauflage

im Amtsblatt Nr. 41 vom 11 . Oktober 2012

Planauflage vom 11. Oktober bis 9. November2012

Vom Regierungsrat des Kantons Basel - Landschaft

genehmigt

Name des Stadtrates

Der

Der Landschreiber

Die 2. Landschreiberin:

cq-

mit Beschluss Nnþâ uom
| 0 Dez. 2013

Publikation des

imAmtsblatt Nr. vom
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